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Die Schlüsselzahl 95 und der Fahrerqualifizierungs-
nachweis (FQN) 
 

Seit 23. Mai 2021 kann die für gewerbliche Fahrten benötigte Schlüsselzahl 95 kein 
Eintrag mehr in den EU-Kartenführerschein erfolgen. Stattdessen wird eine zusätzliche 
Karte, der so genannte Fahrerqualifizierungsnachweis (FQN), eingeführt. 

Ich habe einen Führerschein, in welchem die Schlüsselzahl 95 eingetragen ist. 
Diese ist noch gültig. Muss ich nun den FQN beantragen? 

Nein. Bereits vor dem 23.05.2021 ausgestellte Führerscheine mit der Schlüsselzahl 95 
bleiben weiterhin gültig. Bis zum Ablauf der Schlüsselzahl 95 ist kein FQN erforderlich. 
Sobald Sie das nächste Mal die Schlüsselzahl 95 beantragen, wird jedoch ein FQN 
ausgestellt. 

Ich benötige einen neuen Führerschein, da ich eine weitere Klasse erwerben will. 
Ich habe bisher die Schlüsselzahl im Führerschein eingetragen. Brauche ich 
dann auch einen FQN? 

Ja, sofern Sie weiterhin gewerbliche Fahrten durchführen wollen. Bei einem nach dem 
23.05.2021 ausgestellten Führerschein wird die Schlüsselzahl 95 nicht mehr in diesem 
eingetragen, unabhängig davon, ob die Schlüsselzahl noch gültig ist. Wenn Sie die 
Schlüsselzahl 95 weiterhin benötigen, müssen Sie einen FQN bei der Führerschein-
stelle beantragen. In diesem Fall kann die Gültigkeit der Schlüsselzahl 95 aus dem 
bisherigen Führerschein in den FQN übertragen werden. Sofern Sie diese also nicht 
gleichzeitig verlängern wollen, müssen Sie keine Nachweise über Weiterbildungen 
vorlegen. 

Beachten Sie, dass Sie sobald ein neuer Führerschein ausgestellt werden muss, mög-
lichst zeitgleich den FQN beantragen, damit Sie möglichst lückenlos die Schlüsselzahl 
95 nachweisen können, denn wenn Sie einen Nachweis der Berufskraftfahrerqualifika-
tion eine gewerbliche Fahrt durchführen, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit. 

Ich möchte nach einem Fahrerlaubnisentzug oder einem Verzicht auf die Fahrer-
laubnis eine Neuerteilung der Fahrerlaubnis beantragen. Was passiert mit dem 
FQN? 

In diesem Fall ändert sich die komplette Führerscheinnummer. Sie müssen in allen 
Fällen einen neuen FQN beantragen. Hätte ihr aktueller FQN noch Gültigkeit, reicht es 
aus, dass eine neue FQN-Karte bestellt wird. Es sind dann keine Nachweise über eine 
Weiterbildung erforderlich. Der FQN ist dann befristet auf dasselbe Datum wie es in 
Ihrem bisherigen Dokument der Fall war. Ist der aktuelle FQN bereits abgelaufen, 
müssen Sie die erforderlichen Weiterbildungen vorlegen, da es sich um eine gleichzei-
tige Verlängerung des FQN handelt. 
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Ich habe meinen FQN verloren. Was muss ich tun? 

In diesem Fall können Sie Ihrer Pflicht des Mitführens eines Nachweises der Berufs-
kraftfahrerqualifikation nicht mehr nachkommen. Sollten Sie ohne einen gültigen FQN 
eine gewerbliche Fahrt, für die ein FQN erforderlich ist, durchführen, begehen Sie eine 
Ordnungswidrigkeit nach § 28 Absatz 2 BKrFQG. 
 
Bitte beantragen Sie daher schnellstmöglich ein Ersatzdokument bei der Fahrerlaub-
nisbehörde. 

Was mache ich, wenn ich mehrere FQN erhalte? 

Bitte melden Sie sich in diesem Fall bei der Fahrerlaubnisbehörde, wenn Sie durch 
diese nicht bereits kontaktiert wurden. 

Kann ich ein vorläufiges Dokument haben, dass mir die Schlüsselzahl 95 be-
scheinigt, solange der FQN noch nicht geliefert wurde? 

Nein, leider gibt es keine rechtliche Möglichkeit mehr, ein vorläufiges Dokument aus-
zustellen. Wenn Sie den FQN dringend benötigen, empfehlen wir Ihnen eine Express-
bestellung. 

Reicht es aus, den FQN mitzuführen und den Führerschein zuhause zu lassen? 

Nein, der FQN ist grundsätzlich nur in Verbindung mit dem darauf vermerkten Führer-
schein gültig. 

Welche Unterlagen sind einzureichen? 

Sie benötigen bei allen Anträgen auf einen FQN eine beglaubigte Kopie des Personal-
ausweises bzw. Reisepasses und des Aufenthaltstitels. Wenn Sie dies zeitgleich für 
einen anderen Fahrerlaubnisantrag einreichen, reicht es aus, eine Kopie für alle An-
träge einzureichen. 
 
Bei erstmaliger Ausstellung des FQN benötigen Sie den Nachweis über eine Grund-
qualifikation, beschleunigte Grundqualifikation oder Umsteiger-Grundqualifikation. Bei 
einer Verlängerung benötigen Sie Nachweise über die regelmäßigen Weiterbildungen 
(Module). 
 
Wenn Ihr FQN gestohlen wurde, legen Sie bitte, sofern vorhanden, eine Bestätigung 
der bei der Polizei erstatteten Anzeige, vor. 
 
Ggf. ist ein Lichtbild erforderlich. Für einen Direktversand in das EU-Ausland benötigen 
wir außerdem die Anlage für den Direktversand innerhalb der EU. 
 


